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                      BESCHLUSSVORLAGE - öffentlich -                           A.26/049/2017 Sachvortragende/r                                  Amt / Geschäftszeichen Stadtrechtsrat Knut Engelbrecht                    Umweltschutzamt / Ed_Klimaschutz Sachbearbeiter/in:      Markus Baumeister Klimaschutz; Sachstand und weitere Umsetzung des integrierten Klimaschutzkonzepts Anlagen: 1) Zusammenstellung Umsetzungsmaßnahmen Klimaschutzkonzept 2)   2-Jahresaktionsplan 2018 – 2020 3)   Auszug IKSK „Klimaschutzmanagement und Controlling“ Beratungsfolge                                     Termin         Status        Beschlussart Umwelt- und Verkehrsausschuss                    07.03.2017   nicht öffentlich Beschlussvorschlag Stadtrat                                         31.03.2017      öffentlich     Beschluss Beschlussvorschlag: 1. Der Bericht zu den im letzten Jahr umgesetzten Maßnahmen aus dem Klimaschutz- konzept dient zur Kenntnis. 2. Im kommenden Jahr soll die weitere Umsetzung wie aufgezeigt erfolgen. 3. Durch das Klimaschutzmanagement soll ein möglichst einfaches „Klimaschutzcon- trolling“ in Form von Indikatoren wie aufgezeigt entwickelt und eingeführt werden. Die Vorlage erfolgt im Stadtrat im Rahmen eines weiterhin jährlichen Berichts. 4. Die Stelle „Klimaschutzmanager/in“ soll im derzeitigen Stellenumfang von 0,5 NK un- befristet erhalten bleiben. Die Stelle ist entsprechend zu den Haushaltsberatungen 2018 anzumelden. Im Stellenplan ist dabei kenntlich zu machen, dass die Planstelle erst nach Ende des Bewilligungszeitraums für die künftige Förderung in Kraft tritt. 5. Auf Basis des skizzierten „2-Jahres-Aktionsplans“ soll für den Zeitraum 01.05.2018 - 30.04.2020 ein entsprechender Förderantrag für ein „Anschlussvorhaben Klima- schutzmanagement“ mit einem Stellenumfang von 0,5 gestellt werden. Die Umset- zung der dort skizzierten Maßnahmen und die entsprechende befristete Bereitstel- lung der Personalkapazität in Form des Klimaschutzmanagers wird beschlossen. Finanzielle Auswirkungen              X     Ja                   Nein Kosten lt. Beschlussvorschlag      unter Berücksichtigung 40 % Förderung ca. 18-21 Tsd. €/a Personalkosten; nach Ablauf Förderzeitraum ca. 31-35 Tsd. €/a Gesamtkosten der Maßnahme davon für die Stadt Haushaltsmittel vorhanden? Folgekosten? Seite 1 von 6
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                      I.       Zusammenfassung Der Stadtrat hat in seiner Sitzung vom 20.12.2013 die Annahme des in einem etwa einjähri- gen Prozess mit allen relevanten Akteuren erstellten integrierten Klimaschutzkonzeptes für die Stadt Schwabach und den weiteren Umgang damit beschlossen. Unter anderem soll da- nach im Stadtrat regelmäßig über die Umsetzung berichtet werden. Der nachfolgende Sach- vortrag zeigt insoweit den derzeitigen Stand der Umsetzung auf, daneben werden die für 2017 vorgesehenen Umsetzungsmaßnahmen vorgestellt. Lokaler Klimaschutz ist eine Daueraufgabe ist und erfordert - will man sich hiermit offensiv befassen - eine dauerhafte und kontinuierliche Arbeitskapazität. Um die notwendige dauerhaft Arbeitskapazität zur Umsetzung des Klimaschutzkonzeptes bzw. überhaupt im Bereich Klimaschutz sicherzustellen, sollte die derzeit noch bis zum 30.04.2018 bestehende Befristung der 0,5 -Planstelle „Klimaschutzmanager/in“ aufgehoben werden. Für den Zeitraum 01.05. 2018 bis 30.04.2020 kann dabei voraussichtlich eine Teilfi- nanzierung (40%) über Fördergelder (Nationale Klimaschutzoffensive; Anschlussvorhaben Klimaschutzmanagement) erreicht werden. Für die Stellung des Förderantrags soll dabei der als Anlage 2 beigefügte Entwurf eines „2-Jahres-Aktionsplans“ zugrunde gelegt werden. I. Sachvortrag 1. Sachstand Umsetzung IKSK Dem Stadtrat wurde in seiner Sitzung vom 20.12.2013 das in einem umfangreichen Prozess unter Beteiligung aller relevanten Akteure erstellte Klimaschutzkonzept zur Entscheidung vorgelegt. Der Stadtrat hat dazu folgenden Beschluss gefasst: 1. Die Ergebnisse des durch die Fachbüros IfE GmbH und KlimaKom e.G. für die Stadt Schwabach erarbeiteten integrierten Klimaschutzkonzeptes (IKSK) werden zur Kenntnis genommen. Sie werden als Arbeitsgrundlage angenommen und nach Maßgabe der noch erforderlichen Konkretisierungen und vorbehaltlich entsprechender finanzieller und perso- neller Mittel umgesetzt. Die nähere Prüfung der einzelnen Maßnahmen im Handlungsleit- faden des Klimaschutzkonzepts ist von den jeweiligen Fachbereichen („Verantwortliche“) in die Wege zu leiten. 2. Zur weiteren Konkretisierung und Begleitung des Prozesses soll die Steuerungsrunde fortbestehen. Über den Umsetzungsfortgang ist regelmäßig zu berichten. Unter anderem soll hierzu ein Klimaschutz-Controllingsystem aufgebaut werden. 3. Die Zielerreichung durch Dritte, insbesondere die Verfolgung von Maßnahmen und Vor- schlägen aus dem IKSK, die nicht im direkten Einflussbereich der Stadt Schwabach lie- gen, wird im Rahmen der Aufgaben des künftigen Klimaschutzmanagers aktiv beworben. Durch entsprechende Öffentlichkeits- und Netzwerkarbeit und die Zusammenarbeit mit Bürgern und Gewerbe soll versucht werden, die relevanten Aufgabenträger bzw. Perso- nengruppen zu motivieren und eine Umsetzung der Vorschläge zu erreichen. 4. Unter der Bedingung einer Förderung von 65 % der Personalkosten soll für diese Aufgabe befristet auf einen Förderzeitraum (voraussichtlich 3 Jahre ab Förderbeginn) die Stelle ei- nes Klimaschutzmanagers mit einer Personalkapazität von 50 % geschaffen werden. Ein zentraler Teil des Klimaschutzkonzepts ist der sog. „Drei-Jahres-Aktionsplan“. Der Akti- onsplan wurde in der Endabstimmung zum IKSK durch die zur Erstellung des Klimaschutz- konzeptes eingerichtete Steuerungsrunde festgelegt und vom Stadtrat beschlossen. In ihm sind alle von den einzelnen Fachämtern, der Stadtwerke, der Gewobau und interessierten Akteuren aus der Bürgerschaft erarbeiteten Maßnahmen gelistet und zur Abarbeitung den Seite 2 von 6
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                      jeweiligen Verantwortlichen zugewiesen. Kernelement ist dabei insbesondere auch die Schaffung von Arbeitskapazität für die Umsetzungskoordination in Form eines geförderten Klimaschutzmanagers. Der Vorschlag im IKSK ist hierzu, eine ganze Stelle Klimaschutzma- nager einzurichten. Entsprechend dem Klimaschutzkonzept und den Beschlüssen des Stadtrats hierzu soll jähr- lich im Stadtrat über den Fortgang der Umsetzung des Klimaschutzkonzeptes bzw. des „Drei-Jahres-Aktionsplans“ berichtet werden. Der letzte Bericht erfolgte im Dezember 2015. In einer Sitzung der verwaltungsinternen Steuerungsrunde zur Umsetzung des Klimaschutz- konzeptes erfolgte die weitere Abstimmung sowohl der durchgeführten als auch der geplan- ten Maßnahmen. Der Stand der Umsetzung ist der Anlage 1 zu entnehmen. Der besse- ren Übersicht wegen sind dabei alle im Klimaschutzkonzept bzw. Drei-Jahres-Aktionsplan vorgesehenen Maßnahmen, die einem Verantwortungsbereich zugeordnet sind, zusammen- gefasst. Daraus ergeben sich im Wesentlichen vier Verantwortungsbereiche: 1. Einrichtung und Aufgaben Klimaschutzmanager 2. Aufgaben Stadtplanungsamt 3. Aufgaben Amt für Gebäudemanagement 4. Aufgaben Stadtwerke/Gewobau Nachdem die Klimaschutzaktivitäten der Stadt auch viele Bereiche umfassen, die im Konzept bzw. Drei-Jahres-Aktionsplans nicht genannt sind werden einige davon - oh- ne Anspruch auf Vollständigkeit - schlagwortartig ebenfalls in der Anlage gelistet. 2.      Einrichtung / Aufgaben / Fortsetzung „Klimaschutzmanager/in“ 2.1     Einrichtung und Fortsetzung Klimaschutzmanagement Zentrales Element der im IKSK vorgesehenen Maßnahmen ist die Schaffung und Besetzung der Stelle eines „Klimaschutzmanagers“. Diese wird drei Jahre gefördert durch das BMUB zu 65%. Erst hierdurch wurde die notwendige Arbeitskapazität für die Querschnittsaufgabe Kli- maschutz und die Umsetzung des IKSK geschaffen. Entsprechend dem Beschluss des Stadtrates wurde die Stelle nicht wie im IKSK ursprünglich vorgeschlagen als ganze sondern im Umfang von 0,5 NK (befristet auf Förderzeitraum) eingerichtet. Gleichzeitig wurden im gewissen Umfang bis zu diesem Zeitpunkt für Themen der Umweltplanung/-vorsorge noch vorhandene Arbeitskapazitäten nicht weiter fortgeführt (z. B. Agenda 21 etc.). Im Endergeb- nis erfolgte dadurch bedingt durch die Förderung des Klimaschutzmanagements eine Perso- nalkosteneinsparung. Die 0,5-Stelle „Klimaschutzmanager/in“ ist derzeit dem Umweltschutz- amt zugeordnet, über diese Stelle hinaus bestehen im Umweltschutzamt keine Arbeitskapa- zitäten für das Thema Klimaschutz. Nach entsprechender Neubesetzung der Teilzeitstelle zum 01.05.2016 konnte beim Förder- mittelgeber eine Verlängerung des Förderzeitraums um den Zeitraum der Nichtbesetzung aufgrund Personalwechsel bis 30.04.2018 erreicht werden. Die Stelle ist insoweit derzeit auch bis zu diesem Zeitpunkt befristet. Der Fördersatz beträgt 65% der Personalkosten, da- neben werden auch verschiedene Sachausgaben z.B. für Aufträge und Öffentlichkeitsarbeit mit 65% gefördert. 2.2     Aufgaben Klimaschutzmanager/in aus dem Aktionsplan Aus dem Förderantrag ergeben sich für den Klimaschutzmanager/in folgende Aufgabenstel- lungen: „Durch die Klimaschutzfachkraft soll sowohl verwaltungsintern als auch extern über das Klimaschutzkonzept informiert und Prozesse für die übergreifende Zusammenarbeit und Seite 3 von 6
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                      Vernetzung wichtiger Akteure initiiert werden. Die Umsetzung des Aktionsplans und einzelne Klimaschutzmaßnahmen soll durch Öffentlichkeitsarbeit, Moderation und Management un- terstützt werden.“ Neben diesen Aufgaben ist der Klimaschutzmanager/in für das Controlling und einzelne öffentlichkeitswirksame Klimaschutzkampagnen zuständig. 2.3      Fortsetzung Klimaschutzmanagement Klimaschutzmanagement ist - unabhängig von der derzeitigen Förderung - eine dauerhafte kommunale Querschnittsaufgabe. Zu ihrem Gelingen bedarf es kontinuierlicher Arbeitskapa- zität. Im Kern geht es dabei um die Initiierung, Begleitung, Vernetzung, Steuerung, Kommu- nikation und auch das Controlling der Klimaschutzaktivitäten in Schwabach. Wie der Bericht zeigt, konnten etliche Themenfelder aus dem Drei-Jahres-Aktionsplan des IKSK in den ver- gangenen Jahren angegangen und auch abgearbeitet werden. Es zeigt sich aber auch, dass nach Ablauf des dreijährigen Förderzeitraums nicht alle Themen aus dem Aktionsplan abge- arbeitet sein werden. Zudem sind im Drei-Jahres-Aktionsplan nur die Maßnahmen mit hoher Priorität gelistet. Das IKSK enthält etliche darüber hinausgehende Maßnahmenvorschläge, die ebenfalls noch anzugehen wären. Auch hierzu bedarf es eines „Kümmerers“ bzw. einer „Kümmerin“. Ein Klimaschutzkonzept ist zudem nichts Statisches sondern bedarf einer kontinuierlichen, auf die jeweiligen Entwicklungen angepassten Fortentwicklung. Zudem macht der Aufbau von Vernetzungs- bzw. auch Controllingstrukturen/ -instrumenten letztlich nur dann Sinn, wenn diese nachfolgend auch fortgeführt werden können. Hinzu kommt weiterhin, dass die zwischenzeitlich von der Klimaschutzmanagerin gestellten Förderanträge (z.B. Zwieseltalschule als ausgewählte Maßnahme mit zu erwartender zusätz- licher Förderung i.H.v. 200 Tsd. €) auch administrativ abgewickelt werden müssen. Gleiches gilt für das Fördervorhaben „ Klimaschutzmanager“ selbst. Für all diese Aufgaben bedarf es kontinuierlicher Arbeitskapazität, die bislang in Schwabach ausschließlich in Form der geförderten 0,5-Stelle „Klimaschutzmanager“ besteht. Auch das BMUB hat längst erkannt, dass es nicht damit getan sein kann, Klimaschutzmana- ger lediglich 3 Jahre zu fördern sondern dass eine Kontinuität erforderlich ist. Zur Versteti- gung und Institutionalisierung der geschaffenen Stellen für Klimaschutzmanagement ist es daher möglich, ein Anschlussvorhaben für die Förderung des Klimaschutzmanagements zu beantragen. Die Beantragung ist ganzjährig innerhalb der letzten zwölf Monate des Bewilli- gungszeitraums des Erstvorhabens möglich. Im Regelfall erfolgt die Förderung des An- schlussvorhabens auf die Dauer von 2 Jahren durch einen nicht rückzahlbaren Zuschuss in Höhe von bis zu 40% der zuwendungsfähigen Ausgaben. Zu den zuwendungsfähigen Aus- gaben zählen: - Personalausgaben - Sachausgaben (v.a. für Geschäftsbedarf, Literatur) - Kosten für Maßnahmen im Bereich der Öffentlichkeitsarbeit bis max. 10 Tsd. € Um die Arbeit im Klimaschutzmanagement dauerhaft weiterführen zu können sollte daher grundsätzlich eine unbefristete Stelle eingerichtet werden. Über einen entsprechenden Förderantrag wäre dann für zumindest 2 Jahre eine Teilfinanzie- rung von 40% möglich. Um die nötige Kontinuität auch im personellen Bereich sicherzustel- len, sollte der Antrag baldmöglichst gestellt werden, da von einer Bearbeitungszeit von bis zu 6 Monaten auszugehen ist. Seite 4 von 6
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                      Erforderlich hierzu sind neben dem eigentlichen Antrag: - Vorhabenbeschreibung (insbes. Beschreibung der Arbeitsschritte und Aufgaben, Zeit- pläne für die Arbeiten etc.). Als Grundlage für die Erstellung der Vorhabenbeschreibung kann dabei der in Anlage 2 skizzierte „2-Jahres-Aktionsplan 2018 – 2020“ dienen. - Maßnahmenkatalog des Konzepts - Neuer Beschluss zur Umsetzung der zusätzlichen Maßnahmen durch den Stadtrat (siehe Beschlussvorschlag) Wie die Erfahrung zeigt ist dabei der administrative Aufwand zur Erlangung der Förderung (Antragstellung als auch Abrechnung, Berichtspflichten etc.) relativ hoch, so dass kaum 0,5- Stellen zur Förderung beantragt werden. Zu überlegen wäre insoweit zumindest für den För- derzeitraum die Stelle auf 0,75 NK anzuheben. Der Aufwand für administrative Tätigkeiten bliebe der gleiche, so dass mehr in die tatsächliche Klimaschutzarbeit investiert werden könnte. 3. Klimaschutzmanagement und Controlling Eine aus dem „3-Jahres-Aktionsplan“ noch offene Maßnahme ist der Aufbau eines Control- lingsystems und die Durchführung des Controllings durch das Klimaschutzmanagement. Ziel ist hierbei, die Ergebnisse der einzelnen Aktivitäten und Maßnahmen hinsichtlich der Zieler- reichung messbar zu machen. Neben den einzelnen Maßnahmen enthält das Klimaschutz- konzept auch einen entsprechenden Vorschlag für das „Controlling“ der Entwicklung in Schwabach im Bereich Klimaschutz (siehe Anlage 3). Grundsätzlich erfordert jede Form von Controlling auch Aufwand bzw. Kosten. In Schwabach lag der Schwerpunkt im Klimaschutz bislang darin, die begrenzten Ressourcen mehr dazu zu verwenden, Maßnahmen anzustoßen und umzusetzen, als die Erfolge zu messen und zu dokumentieren. Auf Basis des Vorschlags im IKSK wird es von der verwaltungsinternen Steuerungsrunde daher für sinnvoll gehalten, ein Controlling lediglich in etwa folgender Form einzuführen: - Es soll auch weiterhin jährlich ein Bericht im Stadtrat zum Stand der Umsetzung des Klimaschutzkonzeptes bzw. weiterer Klimaschutzmaßnahmen erfolgen. - Es soll ein „Indikatorsystem“ mit möglichst wenigen aussagekräftigen Indikatoren auf der Grundlage der Vorschläge des IKSK entwickelt werden. Diese Indikatoren sollen die Entwicklung klimaschutzrelevanter Daten dokumentieren und auch im Hinblick auf das Wachstum der Stadt auf Einwohner heruntergerechnet werden. Diese Indikatoren sind durch das Klimaschutzmanagement insbesondere auch in Zusammenarbeit mit den Stadtwerken noch näher zu entwickeln. Sie sollen dann zweijährig fortgeschrieben und im Rahmen der jährlichen Berichterstattung vorgelegt werden. Eine aufwendige CO2- Bilanzierung (Kosten ca. 5-10 Tsd. € jeweils) soll hingegen nicht regelmäßig erfolgen. Folgende Indikatoren sollen regelmäßig bei Stadtwerken und Kaminkehrern abgefragt wer- den: - Strombezug - Leitungsgebundene Wärme (Erdgas und Fernwärme) - Kraft-Wärme-Kopplung - EE-Erzeugung auf dem Stadtgebiet - Anzahl und Leistung der nichtleitungsgebundenen Feuerstätten (gegliedert nach fossilen und erneuerbaren Energieträgern) Seite 5 von 6
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                      Diese Indikatoren liefern einen grundsätzlichen Überblick über die Entwicklung der Energie- versorgung und Verbräuche in Schwabach und bilden die Grundlagen für eine CO2-Bilanz, wenn eine solche in Zukunft gewünscht wird. III. Kosten Für die geförderte Stelle des Klimaschutzmanagers fallen nach Abzug der Förderung (65%) derzeit jährliche Kosten i.H.v. ca. 9.800 € an. Demgegenüber steht eine Förderung von Auf- trägen/Öffentlichkeitsarbeit bis zu einer bestimmten Höhe mit 65%. Ebenso ergibt sich erst aus dem Vorhandensein des Klimaschutzmanagers die Fördermöglichkeit für die „ausge- wählte Maßnahme Zwieseltalschule“. Die zu erwartende zusätzliche Förderung beträgt allein hier 200 Tsd. €. Dem steht für den dreijährigen Förderzeitraum ein städtischer Personalauf- wand in Höhe von 28.400 € gegenüber. Die Kosten der gesamten dargestellten Maßnahmen können in der Gesamtschau aufgrund der Vielfältigkeit nicht beziffert werden. Überwiegend handelt es sich dabei auch um rentierli- che Kosten. Die jährlichen Kosten (Arbeitgeberaufwendungen) der Stelle „Klimaschutzmanager“ bei Ver- längerung betragen für eine 0,5-Stelle ca. 31 - 35 Tsd. €/a. Unter Berücksichtigung der zu erwartenden 40%- Förderung verbleiben Kosten i.H.v. etwa 18 - 21 Tsd. €/a. Demgegenüber werden Kosten für Öffentlichkeitsarbeit bis 10 Tsd. € ebenfalls mit 40 % gefördert. Eine der Aufgaben des Klimaschutzmanagements ist zudem die Beobachtung der Fördertöpfe im Hinblick auf städtische Maßnahmen. Ob und wieviel daraus generiert werden kann, kann im Vorfeld nicht benannt werden. Seite 6 von 6
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